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1. Das Recht des bewaffneten Konflikts in Vergangenheit und Gegenwart   

Der vorliegende Sachstand befasst sich mit der Intervention Italiens im Spanischen Bürgerkrieg 
(1936-1939), die unter dem Gesichtspunkt beleuchtet werden soll, welche völkerrechtlichen 
Grundsätze und Regeln zum damaligen Zeitpunkt anwendbar waren.1 Ausgehend von dem Stand 
des Völkerrechts der 1920er und 1930er Jahre – eine Epoche, die in der Völkerrechtsgeschichte als 
sog. „Zwischenkriegszeit“ bezeichnet wird – sollen Entwicklungslinien bis zum heutigen huma-
nitären Völkerrecht aufgezeigt und der Beitrag des Spanischen Völkerrechts zur Völkerrechtsent-
wicklung gewürdigt werden. Im Vordergrund steht dabei die Herausbildung und Festigung des 
Rechts des nicht-internationalen bewaffneten Konflikts (Bürgerkrieg) sowie des Grundsatzes der 
Nichteinmischung (non-intervention). 

Das Völkerrecht der Zwischenkriegszeit, in der sich nach dem Ende des 1. Weltkriegs und dem 
Zusammenbruch der vier großen europäischen (Kaiser-)Reiche (Österreich-Ungarn, Deutsches Kai-
serreich, Russisches Zarenreich und das Osmanische Reich) eine neue internationale Friedensord-
nung etablieren musste,2 unterschied sich in vielerlei Hinsicht vom heutigen Völkerrecht. Zu er-
wähnen ist insbesondere die nach dem 2. Weltkrieg gewachsene Bedeutung der Menschenrechte3 
und des Völkerstrafrechts4. Unterschiede bestehen ferner im Hinblick auf das Kriegsvölkerrecht, 
das heute als „humanitäres Völkerrecht“ bezeichnet wird. Letzteres regelt gleichermaßen – wenn 
auch in unterschiedlicher Regelungstiefe – den internationalen (zwischenstaatlichen) und den 
nicht-internationalen (internen) Konflikt.5 Während das Recht des internationalen und des nicht-
internationalen bewaffneten Konflikts mittlerweile sogar gewisse Überlappungen aufweisen (vor 
allem im Bereich des Völkerstrafrechts und des Völkergewohnheitsrechts), wurde der Bürgerkrieg 
in der Zwischenkriegszeit weitgehend als innere Angelegenheit eines Staates betrachtet. Eine Aus-
weitung des Kriegsvölkerrechts auf den Bürgerkrieg hätte – nach damaliger Auffassung – einen 
Eingriff in die Souveränität und inneren Angelegenheiten eines Staates bedeutet.6 

 

1 Weiterführend zu den allgemeinen Grundsätzen des intertemporalen Völkerrechts: Wissenschaftliche Dienste, 
Zur Einordnung historischer Sachverhalte als Völkermord, WD 2 - 3000 - 092/15, 29. Mai 2015, S. 4. 

2  Dazu zählte u.a. die von US-Präsident Wilson 1919 initiierte Gründung des Völkerbundes mit seinen kollektiven 
Sicherheitsstrukturen, die Schaffung einer permanenten internationalen Gerichtsbarkeit (Ständiger Internationa-
ler Gerichtshof in Den Haag) sowie der einsetzende Dekolonisierungsprozess im Rahmen des neuen Selbstbe-
stimmungsrechts der Völker. In das traditionelle europäische Konzert der Mächte traten in der Zwischenkriegs-
zeit die USA und die (1922 gegründete) UdSSR als zunehmend einflussreiche völkerrechtliche und sicherheits-
politische Akteure. 

3  Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (GV-Resolution 217 A (III)) datiert vom 10. Dezember 1948; die 
internationalen Menschenrechtspakte stammen aus dem Jahre 1966. 

4  Dieses erlebte seine Geburtsstunde im Grunde erst mit den Nürnberger Kriegsverbrechertribunalen (1945/46). 

5  Die Terminologie des „internationalen bzw. nicht-internationalen bewaffneten Konflikts“ ist erst lange nach 
dem 2. Weltkrieg in Gebrauch gekommen. 

6  Allgemein zum humanitären Völkerecht und dem Bürgerkrieg siehe De Baets, The view of the past in internatio-
nal humanitarian law (1860–2020), International Review of the Red Cross (2022), S. 1586-1620 (1612 f.). 

https://www.bundestag.de/resource/blob/459004/ca4beaf04bbf08916db7ba711331184e/WD-2-092-15-pdf-data.pdf
https://international-review.icrc.org/articles/the-view-of-the-past-in-ihl-920
https://international-review.icrc.org/articles/the-view-of-the-past-in-ihl-920
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Zur Zeit des Spanischen Bürgerkrieges steckten die völkerrechtlichen Regeln des nicht-internati-
onalen bewaffneten Konflikts (Bürgerkrieg) – im Gegensatz zu jenen des internationalen (zwi-
schenstaatlichen) bewaffneten Konflikts7 – noch weitgehend „in den Kinderschuhen“. Sie wurden 
im Wesentlichen erst 1977 mit dem 2. Zusatzprotokoll zu den Genfer Konventionen umfassend 
kodifiziert – aufbauend auf dem gemeinsamen Artikel 3 der Genfer Konventionen von 1949, der 
bereits gewisse Mindeststandards für die Gewaltanwendung in nicht-internationalen Konflikten 
festgelegt hatte.8 Bis zum 2. Weltkrieg bestanden die Regelungen über die Kriegsführung im Bür-
gerkrieg aus rudimentären, zum Teil moralischen, zum Teil rechtlichen Prinzipien,9 deren ge-
wohnheitsrechtliche Geltung zum entsprechenden Zeitpunkt nicht immer einfach nachzuweisen 
ist.10 Ehe nach dem 2. Weltkrieg der „Bürgerkrieg“ Gegenstand einer eigenständigen völkerrechtli-
chen Regelung wurde, behalf sich die Staatenpraxis der Zwischenkriegszeit mit der stückweisen 
Übertragung der Normen des Kriegsvölkerrechts auf den Bürgerkrieg. Vor diesem Hintergrund hat 
der Spanische Bürgerkrieg nicht unwesentlich zur Weiterentwicklung der völkerrechtlichen  
Regelungen zur Einhegung des Bürgerkrieges beigetragen.11  

Bereits im 19. Jahrhundert setzten mit den sog. Lieber-Codes (von 1863),12 die für den amerikani-
schen Bürgerkrieg verfasst wurden, entsprechende Rechtsentwicklungen ein. So wurden  
bestimmte Handlungen, die aus heutiger Sicht unstrittig „Kriegsverbrechen“ darstellen, auch in 

 

7  Das klassische Kriegsrecht gehört – neben dem Gesandschaftsrecht – zu den ältesten Materien des Völkerrechts. 
Es war bereits Gegenstand der spanischen Rechtsschule von Salamanca im 16. Jahrhundert sowie von Hugo 
Grotius´ Werk „De iure belli ac pacis“ (1625). 

8  Vgl. zum Recht des nicht-internationalen Konflikts ausführlich Fink/Gillich, Humanitäres Völkerrecht, Baden-
Baden: Nomos 2023, S. 252 ff. 

9  Die Völkerrechtslehre des 19. Jahrhunderts widmete der Regulierung des Bürgerkrieges wenig Aufmerksamkeit. 
In dem zeitgenössischen zweibändigen Standardwerk von Friedrich v. Martens, „Völkerrecht. Das Internationale 
Recht der Civilisirten Nationen“, Bd. 1, Berlin 1883, S. 281 heißt es lapidar zum Recht des Bürgerkrieges: „Die 
legitime Regierung hat das volle Recht, alle Massregeln zu ergreifen, um ihre Autorität wiederherzustellen und 
wider die Selbstständigkeitsgelüste des aufsätzigen Gebietes zu reagieren.“[Hervorhebungen durch Verf.]. 

10  Das gilt auch für das heutige Gewohnheitsrecht, vgl. dazu zuletzt Roni Katzir/Hadar David, “Identifying Custo-
mary Law of Armed Conflict in Practice”, EJIL talk!, Blog of the European Journal of International Law, 29. Au-
gust 2023, https://www.ejiltalk.org/identifying-customary-loac-in-practice/?utm_source=mailpoet&utm_me-
dium=email&utm_campaign=ejil-talk-newsletter-post-title_2. 

11  Vgl. dazu eingehend Antonio Cassese, The Human Dimension of International Law, Kapitel 6 („The Spanish 
Civil War and the Development of Customary Law concerning Internal Armed Conflicts“), Oxford Univ. Press 
2008, S. 129 ff. 

12  Dazu Schmidt-Radefeldt, „Die Wurzeln des modernen Kriegsvölkerrechts als transatlantisches Erbe“, Bremen 
2009.  
Die „Lieber Codes“ von 1863 behandeln in 157 Artikeln die spezifischen Rechte und Pflichten der Kriegsfüh-
renden. Hierbei handelt es sich um ein amtliches militärisches Handbuch zur Anweisung von Soldaten der 
Nordstaaten als Kriegführende während des amerikanischen Bürgerkriegs (1861–65). Obgleich es sich hierbei 
nicht um Völkervertragsrecht handelt, entspricht es weitgehend den damals geltenden Kriegsgesetzen und -
bräuchen. Der dt.-amerikanische Gelehrte Francis/Franz Lieber, neben Henri Dunant ein Mitbegründer des mo-
dernen Kriegsvölkerrechts und damaliger Rechtsberater von US-Präsident Lincoln, vertritt hierbei die Auffas-
sung, dass das zwischenstaatliche Kriegsrecht auch auf Bürgerkriegssituationen und Rebellen anwendbar sei. 

https://www.ejiltalk.org/identifying-customary-loac-in-practice/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=ejil-talk-newsletter-post-title_2
https://www.ejiltalk.org/identifying-customary-loac-in-practice/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=ejil-talk-newsletter-post-title_2
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einem Bürgerkriegsszenario als völkerrechtswidrig erachtet, ohne dass sie jedoch auf internationa-
ler Ebene gleichermaßen individuell pönalisiert wurden. 

Aus rechtshistorischer Perspektive erscheint der Spanische Bürgerkrieg also gleichsam als  
„Meilenstein“ in der Entwicklung des Rechts des nicht-internationalen bewaffneten Konflikts, der 
bis heute akademische Aufmerksamkeit genießt.13 Dementsprechend erscheint eine „juristische 
Zeitreise“ in das bürgerkriegsgeschüttelte Spanien der späten 1930er Jahre und eine Befassung mit 
dem damals geltenden Völkerrecht aus wissenschaftlicher Perspektive durchaus lohnend. 

 

2. Gang der Erörterung 

Der vorliegende Sachstand beginnt mit einem kurzen historischen Abriss der wesentlichen Ereig-
nisse des Spanischen Bürgerkrieges. Anschließend greift er die Frage auf, ob die italienische In-
tervention im Spanischen Bürgerkrieg nach damaligem Völkerrechtsverständnis einen „Krieg“ dar-
stellte. Dabei wird untersucht, ob und inwieweit das damals geltende Kriegsvölkerrecht (ius in 
bello) auf Bürgerkriegssituationen Anwendung finden konnte.  

Einen entscheidenden Anteil an der Gewohnheitsrechtsbildung haben die Rechtsüberzeugungen  
(opinio iuris) der beteiligten Staatenvertreter, ob ein bestimmtes Verhalten gegen das Völkerrecht 
verstößt oder nicht. Diese Überzeugung bildet sich in der Regel langsam heraus, zuweilen „hinkt“ 
die korrespondierende Staatenpraxis hinterher. Die Völkerrechtsgeschichte hat aber auch gezeigt, 
dass gerade die „Monstrosität“ bestimmter (kriegerischer) Handlungen den entscheidenden Impe-
tus für entsprechende Rechtsüberzeugungen bzw. für eine anschließende rechtliche Regulierung 
gegeben hat.14 Während des Spanischen Bürgerkriegs haben etwa die anlässlich des italienischen 
Luftkriegs (u.a. Bombardement von Barcelona) geführten Debatten im Völkerbund einschließlich 
der dabei geäußerten Rechtsauffassungen zur Schärfung der opinio iuris und damit zur Weiterent-
wicklung der gewohnheitsrechtlichen Regeln im nicht-internationalen bewaffneten Konflikt bei-
tragen können. 

Neben der Frage der Geltung des ius in bello in Bürgerkriegssituationen wird abschließend noch 
eine ius ad bellum-Perspektive eingenommen: Beleuchtet wird der Grundsatz der Nichteinmi-
schung (non-intervention) am Beispiel des sog. „Nichteinmischungsabkommens“ von 1937, das in 
Form von multilateralen Absprachen existiert, welche Drittstaaten von einer militärischen Inter-
vention in den Spanischen Bürgerkrieg abhalten sollten. Diese Bemühungen sind schon in der 

 

13  Vgl. zuletzt Mateusz Piatkowski, “War in the Air from Spain to Yemen: The Challenges in Examining the 
Conduct of Air Bombardment”, in: Journal of Conflict and Security Law, Vol. 26.3 (2021), S. 493–524,  
https://academic.oup.com/jcsl/article/26/3/493/6380596, der die rechtliche Einhegung des Luftkriegs in seiner 
historischen Entwicklung untersucht. 

14  Man denke an das Leid der Verwundeten in der Schlacht von Solferino 1859, das zum Ersten Genfer Abkom-
men vom 22. August 1864 „betreffend die Linderung des Loses der im Felddienst verwundeten Militärperso-
nen“) führte, oder an den Holocaust, der Anlass für die Genozid-Konvention von 1948 war. 

https://academic.oup.com/jcsl/article/26/3/493/6380596
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Völkerrechtslehre der 1930er Jahre als Beitrag zur rechtlichen Ausdifferenzierung des Nichtein-
mischungsprinzips angesehen worden. 

Eine rechtliche Bewertung bestimmter Handlungen unter dem Gesichtspunkt des „Kriegsverbre-
chens“ kann dieser Sachstand dagegen aus verschiedenen Gründen nicht leisten. Bei der Beschäf-
tigung mit lange zurückliegenden kriegsgeschichtlichen Ereignissen besteht leicht die Versuchung, 
die begriffliche und juristische Gedankenwelt des heutigen Völkerstrafrechts, das erstmals mit dem 
Römischen Statut von 1998 (in Kraft seit 2002) in einem völkerrechtlichen Vertrag kodifiziert wor-
den ist,15 auf die damalige Vorstellungswelt zu übertragen.  

Die Ahndung von Kriegsverbrechen, die historisch gesehen erst mit den Nürnberger Kriegsverbre-
cherprozessen 1945/46 begonnen hat, setzt persönliche Vorwerfbarkeit im strafrechtlichen Sinne 
voraus (vgl. Art. 25 Römisches Statut). Die während des Spanischen Bürgerkrieges (1936-39) in 
verantwortlicher militärischer Position handelnden Personen sind mittlerweile verstorben und 
könnten – ungeachtet des nach Art. 24 Römisches Statut ohnehin bestehenden Rückwirkungsver-
botes – vor dem IStGH nicht mehr zur Verantwortung gezogen werden. Für eine potentielle recht-
liche Aufarbeitung mutmaßlicher Verbrechen, die allein von einem (spanischen) Gericht, nicht 
aber von den Wissenschaftlichen Diensten, geleistet werden könnte, bleibt insoweit nur ein be-
grenzter Spielraum. Zu denken wäre etwa an gerichtliche Verfahren zur Klärung potentieller Re-
parationsforderungen gegenüber Italien. 

Tatsächlich ordnete ein spanisches Gericht (Audiencia Provincial de Barcelona)16 im Jahre 2013 
zum ersten Mal die Untersuchung von Verbrechen während des Spanischen Bürgerkriegs an – als 
Reaktion auf eine Klage einer Vereinigung antifaschistischer Italiener und Angehörigen der Opfer 
(„la asociación Altra Italia y familiares de víctimas“) mit Wohnsitz in Barcelona. In einem Be-
schluss hat die zehnte Abteilung des Audiencia de Barcelona die von einem Untersuchungsgericht 
in Barcelona archivierte Beschwerde wieder aufgenommen, da sie davon ausgeht, dass die darin 
beschriebenen Tatsachen möglicherweise Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbre-
chen darstellten. Ein Urteil des besagten spanischen Gerichts lässt sich indes nicht auffinden – 
womöglich wurde das Verfahren eingestellt. Abgesehen von den juristischen und prozessualen 
Hürden stehen Gerichte, die sich mit dem Spanischen Bürgerkrieg befassen, grundsätzlich vor der 
Schwierigkeit, Ereignisse, die fast 90 Jahre zurückliegen, ohne die Anwesenheit von Zeitzeugen 
dokumentieren und nachweisen zu müssen. Eine umfassende gerichtliche Aufarbeitung der itali-
enischen Intervention im Spanischen Bürgerkrieg hat daher – soweit ersichtlich – bis heute nicht 
stattgefunden. 

 

15  Sieht man einmal von den internationalen Strafgerichtshöfen für das ehemalige Jugoslawien (ICTY) und Ruanda 
(ICTR) in den 1990er Jahren ab. Das Besondere an dem Römischen Statut ist, dass zwischen Kriegsverbrechen, 
die in einem zwischenstaatlichen Konflikt verübt wurden und Verbrechen, die in einem Bürgerkrieg verübt 
wurden, praktisch nicht mehr unterschieden wird. 

16  Audiencia Provincial, Provincia de Barcelona, Sección 10, Recurso de Apelación núm. 632/2012, 22. Januar 
2013, https://www.legaltoday.com/historico/jurisprudencia/jurisprudencia-penal/auto-audiencia-provincial-
provincia-de-barcelona-num-6322012-22-01-2013-2013-02-04/. 

https://www.legaltoday.com/historico/jurisprudencia/jurisprudencia-penal/auto-audiencia-provincial-provincia-de-barcelona-num-6322012-22-01-2013-2013-02-04/
https://www.legaltoday.com/historico/jurisprudencia/jurisprudencia-penal/auto-audiencia-provincial-provincia-de-barcelona-num-6322012-22-01-2013-2013-02-04/
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3. Historischer Abriss des Spanischen Bürgerkriegs 

Die folgenden Ausführungen sind eine Zusammenfassung aus der Lektüre von drei Quellen mit 
sehr hoher Informationsdichte. Zur besseren Lesbarkeit des folgenden Abschnitts wird darauf ver-
zichtet, jede einzelne Angabe mit einer eigenen Quelle zu versehen. Der drei Jahre dauernde Spa-
nische Bürgerkrieg ist ein komplexes Thema, das sich nicht zuletzt durch die fast vier Jahrzehnte 
dauernde Diktatur Francos lange der geschichtswissenschaftlichen Forschung entzog und bis 
heute in Spanien ein politisch und gesellschaftlich hochsensibles Thema ist. Eine umfassende Dar-
stellung von Vorgeschichte, Verlauf und Auswirkungen würde den Rahmen dieses Sachstandes 
sprengen. 

Für einen Überblick und Einstieg in das Thema wird auf die von dem Historiker John Simkin er-
stellten (populärwissenschaftlichen) Webseiten Italy and the Spanish Civil War17 sowie Non-In-
tervention Agreement18 verwiesen. Der überwiegende Teil der hier zugrunde gelegten historischen 
Hintergrundinformationen stammt aus der im Jahre 2021 veröffentlichten Studie „Fascist Italy in 
the Spanish Civil War, 1936-1939“ von Javier Rodrigo.19 Ebenfalls von Javier Rodrigo verfasst 
wurde der Artikel „A fascist warfare? Italian fascism and war experience in the Spanish Civil 
War (1936–39)“, veröffentlicht im Jahre 2019.20  

Der Spanische Bürgerkrieg begann am 17. Juli 1936 mit einem Putsch rechtsextremer Militärs 
gegen die legitime Regierung der Zweiten Republik. Die Putschisten (allgemein als ‚Nationalisten‘ 
bezeichnet) kamen aus verschiedenen Gruppierungen (Faschisten, Monarchisten, klerikale Anti-
modernisten), die durch ihre Ablehnung der Republik bzw. deren amtierender linker Volksfront-
Regierung geeint waren. Der mit langer Hand vorbereitete Putsch begann in den spanischen Gar-
nisonen in der damaligen Kolonie Spanisch-Marokko und erfasste nach wenigen Tagen das spani-
sche Mutterland, wo binnen einer Woche eine provisorische Junta der Putschisten in Burgos (Kas-
tilien-León) aufgestellt wurde. Der eigentlich von den Nationalisten zum neuen Staatsoberhaupt 
erkorene General José Sanjurjo starb bei einem Flugzeugabsturz, als er sein Exil in Portugal in 
Richtung Spanien verlassen wollte, wodurch die Putschisten letztlich General Francisco Franco 
zum Staatsoberhaupt und „Caudillo“ (Führer) ausriefen. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich der Putsch 
schon zu einem Bürgerkrieg entwickelt, in dem die Nationalisten gegen die demokratischen Kräfte, 
die sogenannten Republikaner, kämpften. Der Spanische Bürgerkrieg dauerte bis zum 1. April 1939 
und endete mit einem Sieg der Nationalisten. Bis zum Tod des „Generalísimo“ Franco im Jahre 
1975 blieb Spanien eine Diktatur. Der Bürgerkrieg forderte in ganz Spanien hunderttausende Men-
schenleben. 

 

17  Simkin, Italy and the Spanish Civil War, Spartacus Educational. 

18  Simkin, Non-Intervention Agreement, 2020, Spartacus Educational. 

19  Rodrigo, “Fascist Italy in the Spanish Civil War, 1936-1939”, 2021. 

20  Rodrigo, A fascist warfare? Italian fascism and war experience in the Spanish Civil War (1936–39), War in  
History (Zeitschrift), 2019, Vol. 26 (I), S. 86-104. 

https://spartacus-educational.com/SPitaly.htm
https://journals.sagepub.com/doi/epdf/10.1177/0968344517696526
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Der Beginn des Bürgerkrieges führte bei den anderen europäischen Staaten, allen voran Frankreich 
und Großbritannien, zu Sorge vor einem Übergreifen auf den Rest Europas und einem neuen Welt-
krieg. Diese Sorge war nicht zuletzt dadurch begründet, dass das faschistische Italien unter Mus-
solini sowie das nationalsozialistische Deutschland mehr oder weniger offen mit den ihnen ideo-
logisch nahestehenden Nationalisten sympathisierten, während die Republikaner große Sympa-
thien bei den Bevölkerungen demokratischer Staaten genossen und darüber hinaus von der UdSSR 
unterstützt wurden. Dies lief der „Appeasement“-Politik Großbritanniens und Frankreichs zuwi-
der. Insbesondere auf Betreiben dieser beiden Staaten kam es zum sogenannten Nichteinmi-
schungsabkommen (vgl. zu den rechtlichen Implikationen unten, S. 21 f.) dem sich schließlich 27 
europäische Staaten – auch Italien, Deutschland und die UdSSR – anschlossen.21 

In der über einen Verbalnotenaustausch der beteiligten Regierungen zustande gekommenen Ver-
einbarung verpflichteten sich die Staaten, jegliche Ausfuhr von Waffen, Munition, Luftfahrzeugen 
oder deren Teile, sowie von Kriegsschiffen nach Spanien zu unterbinden. Das Abkommen sollte 
nach dem Willen Frankreichs erst in Kraft treten, wenn Portugal, Italien, Deutschland und die 
UdSSR zugestimmt hätten. Dies ist ein Hinweis auf die dem Abkommen zugrundeliegende 
Appeasement-Politik: diese Staaten galten Frankreich und Großbritannien als diejenigen, die am 
ehesten die eine oder andere Partei im Bürgerkrieg unterstützen und einen neuen europäischen 
Großkonflikt heraufbeschwören könnten. Deutschland erklärte seine Selbstverpflichtung am 17. 
August 1936. Zusätzlich erklärte es in der Verbalnote: „[…] möchte die Deutsche Regierung darauf 
hinweisen, dass es ihrer Ansicht nach dringend erwünscht wäre, wenn die beteiligten Regierungen 
ihre Maßnahmen auf die Verhinderung der Ausreise von freiwilligen Teilnehmern an den Kämp-
fen in den in Rede stehenden Gebieten ausdehnen würden.“22 Diesem Wunsch wurde seitens der 
anderen Regierungen nicht entsprochen, doch hielt sich Deutschland (ebenso wenig wie Italien) 
ohnehin nicht an seine Selbstverpflichtung. 

Nicht von der Nichteinmischungspolitik erfasst waren jedoch Freiwillige. So kämpften beispiels-
weise auf Seiten der Republikaner tausende Europäer und Amerikaner in der Internationalen Bri-
gade, die auf Initiative der Kommunistischen Internationale gegründet worden war.  

Dennoch kam die Nichteinmischungspolitik einem faktischen Embargo der legitimen spanischen 
Regierung gleich. Sie konnte offiziell bei keinem anderen Staat Waffen erwerben. Inoffiziell wurde 
sie von der Sowjetunion unterstützt, die sich die Lieferung von Waffen jedoch teuer bezahlen ließ 
– angeblich gingen im Lauf des Bürgerkrieges zwei Drittel der spanischen Goldreserven (seinerzeit 

 

21 Die Umsetzung der Nichteinmischungsvereinbarung überwachte ein eigens gegründetes Komitee aus Regie-
rungsvertretern der beteiligten Staaten. Laut den Unterlagen des Nichteinmischungsausschusses haben jedoch 
28 Staaten Maßnahmen aufgrund des Nichteinmischungsabkommen erlassen: Hemming, International commit-
tee for the application of the agreement regarding non-intervention in Spain: the legislative and other measures 
taken by the participating governments to give effect to the agreement regarding non-intervention in Spain, and 
by the Swiss government to prohibit the export, & of arms and war material from Switzerland to Spain, London, 
1936, S. 3-60. 

22  Ein vom Auswärtigen Amt übersandter Scan der Abschrift des Verbalnotenwechsels der britischen, französi-
schen und deutschen Regierungen vom 15. - 17. August 1936 liegt den Wissenschaftlichen Diensten des Deut-
schen Bundestages vor. 

https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=uc1.31822037844834&view=1up&seq=12
https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=uc1.31822037844834&view=1up&seq=12
https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=uc1.31822037844834&view=1up&seq=12
https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=uc1.31822037844834&view=1up&seq=12
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die viertgrößten der Welt) an die UdSSR. Nicht erfasst von der Nichteinmischungspolitik war dip-
lomatische Unterstützung – so erkannten Deutschland und Italien bereits am 18. November 1936 
die Junta der Nationalisten in Burgos als legitime Regierung ganz Spaniens an, bald darauf gefolgt 
vom Vatikan, der in der linksgerichteten Volksfront die natürliche Feindin der traditionell sehr 
starken katholischen Kirche in Spanien sah. 

Ungeachtet der Nichteinmischungsvereinbarung schickte Deutschland von Anfang an insbeson-
dere Militärberater sowie Waffen nach Spanien und entsandte die Legion Condor, eine Fliegerstaf-
fel, die die Nationalisten aus der Luft unterstützte und offiziell deren Kommando unterstand und 
sich aus „Freiwilligen“ zusammensetzte. In Deutschland selbst war es verboten, über die Teil-
nahme Deutscher am Spanischen Bürgerkrieg in der Presse zu berichten.23  

Italien unterstützte ebenfalls die Nationalisten, allerdings in einem sehr viel größeren Ausmaß als 
Deutschland. Neben Schiffen, schweren Waffen, Geld und Ausrüstung entsandte Italien tausende 
von „Freiwilligen“: Im gesamten Verlauf des Bürgerkrieges sollten fast 79.000 Italiener auf Seiten 
der Nationalisten kämpfen. Italien „investierte“ den Militärhaushalt eines ganzen Jahres in die 
militärische Unterstützung der „Franquisten“ und schickte nicht nur als Freiwillige getarnte 
Schwarzhemden (Paramilitärs der italienischen Faschisten) sondern auch Angehörige der regulä-
ren italienischen Streitkräfte sowie (ebenfalls offiziell „freiwillige“) Kampfpiloten samt Flugzeu-
gen nach Spanien. Anders als in Deutschland durfte und sollte in Italien die (faschistisch gleich-
geschaltete) Presse über die „freiwilligen“ italienischen Kämpfer in Spanien und ihre Erfolge be-
richten und auf diesem Wege Propaganda für den Faschismus betreiben. 

Die anderen europäischen Staaten sowie die USA waren sich über die Handlungen Deutschlands 
und Italiens zwar von Beginn an im Klaren, doch wurde das Prinzip des „Appeasements“, d.h. der 
Verhinderung eines neuen großen Krieges in Europa, über alles gestellt. Zwar sah der Nichteinmi-
schungspakt ohnehin keine Sanktionen gegen Verstöße vor, doch da der Sinn und Zweck des  
Paktes ja gerade darin bestand, einen Konflikt zwischen den europäischen Staaten zu verhindern, 
wurden die Verstöße durch Deutschland, Italien und die UdSSR stillschweigend geduldet, solange 
sie nur auf Spanien Auswirkungen zeitigten. 

Dabei hatte Mussolini den späteren Putschisten schon vor dem Ausbruch des Bürgerkrieges die 
Unterstützung Italiens zugesichert – im Gegenzug sollte Spanien nach einem Sieg der Nationalis-
ten Italien für den Fall eines italienisch-französischen Krieges die Errichtung von Militärbasen in 
Spanien gestatten. Deutschland rechnete sich ebenso für den Fall eines Sieges der rechtsgerichte-
ten Nationalisten Vorteile aus - auch für Deutschland hätte ein freundschaftlich verbundenes oder 
gar verbündetes Spanien bei einem Krieg mit Frankreich große Vorteile gehabt. Anders als Italien 

 

23  Ca. 5.000 Deutsche – die meisten von ihnen Kommunisten, Sozialisten und Sozialdemokraten – kämpften auf 
Seiten der Republikaner. Etwa 2.000 von ihnen fielen in Spanien im Kampf gegen die Nationalisten; viele der 
Überlebenden wurden später in NS-Deutschland oder in der stalinistischen Sowjetunion umgebracht. Die soge-
nannte Thälmann-Brigade (mit vier Bataillonen, in denen Deutsche, Niederländer, Österreicher und Skandina-
vier kämpften) leistete einen wichtigen Beitrag zum Sieg der Republikaner in der Schlacht von Guadalajara, der 
zunächst die Eroberung von Madrid durch die Nationalisten verhinderte und überdies für die faschistischen 
italienischen Kämpfern auf nationalistischer Seite eine empfindliche Blamage und somit auch für Italien eine 
propagandistische Niederlage bedeutete. 
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hatte Deutschland sich jedoch keine Zusicherungen für Militärbasen o.ä. geben lassen – ohnehin 
sollte sich die geheime spanisch-italienische Vereinbarung durch die Neutralitätserklärung Spani-
ens nach Ausbruch des Zweiten Weltkrieges als hinfällig erweisen. 

Der Beitrag Italiens zum Sieg Francos wird unterschiedlich beurteilt. Ohne Zweifel waren die Ita-
liener vor allem zu Beginn des Bürgerkrieges von großer Bedeutung für die ersten Erfolge der Na-
tionalisten. So wurde z.B. 1936 das zunächst von den Republikanern gehaltene Málaga von den 
Italienern fast im Alleingang erobert und danach an die Nationalisten übergeben. Insbesondere die 
blamable Niederlage in der Schlacht von Guadalajara führte – sowohl bei den Parteien des Spani-
schen Bürgerkrieges als auch im Ausland – zu einem massiven Gesichtsverlust der Italiener, die 
forthin eher lächerlich gemacht wurden. Bis heute wird der italienische Beitrag zum Spanischen 
Bürgerkrieg im Vergleich zum deutschen geringgeschätzt, obwohl er schon in reinen Zahlen deut-
lich größer war.  

Anders als Deutschland, das sich im Jahre 1997 offiziell für die Bombardierung der baskischen 
Stadt Gernika (span.: Guernica) und anderer Städte durch die Legion Condor entschuldigte, hat die 
Italienische Republik bislang nicht offiziell um Entschuldigung für die Taten seiner Truppen in 
Spanien  gebeten.24 Im Jahre 2017 distanzierte sich der Botschafter Italiens auf einer Gedenkveran-
staltung zum 80. Jahrestag der Bombardierung von Valencia von diesen und bezeichnete sie als 
„verabscheuenswert“ sowie als „Barbarei.“25 

Von diesen Taten ist besonders die Bombardierung von Barcelona von Bedeutung. Die Flieger-
truppe Aviazione Legionaria („Legionäre Luftwaffe“, abgek.: AL) bombardierte zahlreiche spani-
sche Städte insbesondere an der Mittelmeerküste, aber auch im Norden (unter anderem waren auch 
sie an der Bombardierung Gernikas beteiligt). Die Bombardierung Barcelonas wurde auf direkten 
Befehl Mussolinis ausgeführt. Die Aviazione Legionaria unterstanden dabei nicht dem Kommando 
des italienischen Corpo Truppe Volontarie (kurz: CTV, deutsch: Korps der freiwilligen Truppen), 
geschweige denn der Nationalisten, sondern wurden direkt aus Rom, d.h. von der italienischen 
Regierung, instruiert. Wie aus den Aufzeichnungen damaliger italienischer Regierungsmitglieder 
sowie AL-Angehöriger und anderer italienischer Militärs hervorgeht, sollten die Bombardierungen 
dezidiert Furcht und Schrecken in der spanischen Zivilbevölkerung hervorrufen.  

Vom 16. bis zum 18. März 1938 bombardierte die Aviazione Legionaria (also faktisch die italieni-
sche Luftwaffe) auf direkten Befehl Mussolinis und ohne vorige Rücksprache mit Franco in insge-
samt 17 Angriffen Barcelona. Zwar spielte die Stadt eine gewisse Rolle für die Lieferung sowjeti-
scher Waffen an die Republik, doch sollte die Bombardierung nach dem Willen Mussolinis vor 
allem „die Moral der Roten [der Republikaner] schwächen.“ Dasselbe strategische Ziel verfolgten 
auch andere von Italienern (und Deutschen) durchgeführte Bombardierungen republikanisch  
gehaltener Städte in Spanien. Diese Angriffe stellen somit die ersten Beispiele für strategische 

 

24   Ergebnis einer entsprechenden Anfrage der Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages beim Aus-
wärtigen Amt. 

25  L’Ambasciatore Sannino alla commemorazione dell 80° anniversario dei bombardamenti italiana su Valencia, 
Com.It.Es.Spagna, Comitesspagna, 14. Februar 2017. 

https://www.comitesspagna.info/primo-piano/lambasciatore-sannino-alla-commemorazione-dell80%C2%B0-anniversario-dei-bombardamenti-italiani-su-valencia/
https://www.comitesspagna.info/primo-piano/lambasciatore-sannino-alla-commemorazione-dell80%C2%B0-anniversario-dei-bombardamenti-italiani-su-valencia/
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Bombardierungen aus der Luft (sog. „Bombenterror“) dar. Um Furcht und Schrecken zu erzeugen, 
wurden auch über Wohnvierteln Bomben abgeworfen. Um die – ohnehin spärliche – akustikba-
sierte Luftaufklärung zu umgehen, schalteten die Flugzeuge der Aviazione Legionaria ihre Motoren 
beim Anflug ab und warfen die Bomben aus großer Höhe ab. Dadurch konnte erst Fliegeralarm 
ausgelöst werden, wenn die ersten Bomben in der Stadt explodierten. Die einzelnen Angriffe waren 
zeitlich so verschoben, dass die Menschen in Barcelona über die gesamten zwei Tage der Bombar-
dierung nie sicher sein konnten, ob ein neuer Angriff drohte, im Gange, oder gerade beendet war. 
Auch dies war zum Zwecke des Terrors beabsichtigt. Bei den Angriffen, denen Barcelona mangels 
effektiver Flugabwehr nahezu schutzlos ausgeliefert war, starben ca. 1.300 Menschen, tausende 
wurden verletzt und/oder obdachlos. 

Im September 1938 richtete der Völkerbund auf Antrag der Republikaner in Toulouse eine Kom-
mission zur Untersuchung der Bombardierungen ein. Diese analysierte u.a. die Entfernungen zwi-
schen den Bombenexplosionen und möglichen Zielen, wie Häfen und Bahnhöfen, und stellte fest, 
dass sich auf den bombardierten Arealen keine militärisch genutzten Fabriken oder Munitionslager 
befanden. In den Berichten der Kommission kamen die beiden britischen Stabsoffiziere R. Smyth-
Piggott und F.B. Lejeune zu dem Schluss, dass die Bombenabwürfe absichtliche Angriffe auf Zivi-
listen waren.26 

Die im Frühjahr 1937 sporadisch begonnenen Angriffe auf Barcelona, die mit der gezielten Bom-
bardierung aus der Luft im März 1938 noch einmal deutlich intensiviert wurden, beschäftigten die 
Versammlung des Völkerbundes in Genf. Das faschistisch regierte Italien – das Land war Grün-
dungsmitglied des Völkerbundes im Jahre 1919 – erklärte bereits am 11. Dezember 1937 seinen 
Austritt aus dem Völkerbund. 27 Spanien folgte diesem Beispiel im Jahre 1939. 

Die Bombardierung von Barcelona rief in ganz Europa gleichwohl heftige Abscheu hervor. Wäh-
rend Mussolini bzw. die italienische Regierung gerade dadurch ihr Ziel, Angst vor den italieni-
schen Streitkräften und ihrer Entschlossenheit zu wecken, bestätigt sah, verlangte Franco  aus 
Sorge um das Ansehen der Nationalisten im Ausland von Mussolini, alle zukünftigen Angriffe der 
Aviazione Legionaria von ihm genehmigen zu lassen. 

 

 

26  Air Bombardments in Spain – Reports of the Commission for the Investigation of Air Bombardments in Spain, 
C.8.M.4.I 939 .IX und C.8(a).M.4(a) .93 9 .IX., in: League of Nations – Official Journal, January 1939; https://me-
moriahistorica.blog.pangea.org/files/2016/05/Informes-de-la-Comisi%C3%B3n-para-la-investigaci%C3%B3n-
de-bombardeos-a%C3%A9reos-en-Espa%C3%B1a-1939.pdf. 

27 Vgl. dazu Klüver, Das Nein des faschistischen Italiens zur friedfertigen Verständigung, DW vom 11. Dezember 
2012. Grund für den Austritt Italiens waren offenbar die internationalen Sanktionen, die wegen Italiens Überfall 
im Jahre 1935 auf Abessinien (Äthiopien) verhängt worden waren. 

https://memoriahistorica.blog.pangea.org/files/2016/05/Informes-de-la-Comisi%C3%B3n-para-la-investigaci%C3%B3n-de-bombardeos-a%C3%A9reos-en-Espa%C3%B1a-1939.pdf
https://memoriahistorica.blog.pangea.org/files/2016/05/Informes-de-la-Comisi%C3%B3n-para-la-investigaci%C3%B3n-de-bombardeos-a%C3%A9reos-en-Espa%C3%B1a-1939.pdf
https://memoriahistorica.blog.pangea.org/files/2016/05/Informes-de-la-Comisi%C3%B3n-para-la-investigaci%C3%B3n-de-bombardeos-a%C3%A9reos-en-Espa%C3%B1a-1939.pdf
https://www.deutschlandfunk.de/das-nein-des-faschistischen-italiens-zur-friedfertigen-100.html
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4. Völkerrechtliche Einordnung der italienischen Intervention als „Krieg“ bzw. als „Bürger-
krieg“ 

Zwecks Klärung der Frage, welches Recht während des Spanischen Bürgerkrieges zur Anwendung 
kommen konnte, soll zunächst untersucht werden, ob der Spanische Bürgerkrieg nach damaliger 
Auffassung unter den Begriff des „Krieges“ fiel.28 

Art. 1 des III. Haager Abkommens über den Beginn von Feindseligkeiten vom 18. Oktober 190729 
macht deutlich, dass die Einordnung eines Konflikts als „Krieg“ zumindest eine einseitige emp-
fangsbedürftige Kriegserklärung voraussetzt. Das Haager Abkommen wurde von Spanien am  
18. März 1913 ratifiziert30, nicht jedoch von Italien.31 Die friedensicherungsrechtlichen Abkommen 
der Zwischenkriegszeit – darunter vor allem die Völkerbund-Satzung von 191932 und der Briand-
Kellogg-Pakt von 192833 – enthalten keine Definition des Kriegsbegriffes.34 Epping zufolge legen 
diese Abkommen einen „gewohnheitsrechtlichen Kriegsbegriff“ zugrunde,35 der jedoch in der Völ-
kerrechtslehre umstritten ist. 

Im Hinblick auf den gewohnheitsrechtlichen Eintritt des Kriegszustandes werden unterschiedli-
che Standpunkte in der Völkerrechtslehre vertreten. Einer Auffassung zufolge war für den Krieg 
maßgeblich, dass ein bewaffneter Kampf zwischen Staaten oder Staatengruppen stattfindet und 

 

28  Vgl. grundlegend zum Kriegsbegriff Wolff, Kriegserklärung und Kriegszustand nach klassischem Völkerrecht, 
Berlin: Duncker 1990. 

29  Deutsche Fassung abrufbar unter: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/26/391_318_373/de. 

30 Ein Vertrag ist in der Regel eine gewisse Zeit nach der Konferenz, die ihn angenommen hat, zur Unterzeichnung 
offen. Die Unterzeichnung ist für einen Staat jedoch erst dann verbindlich, wenn sie durch Ratifizierung bestä-
tigt wurde. 

31  Eine Liste der Vertragsstaaten findet sich unter: International Humanitarian Law Databases des International 
Committee of the Red Cross Convention (III) relative to the Opening of Hostilities. The Hague, 18 October 1907. 

32  Anders als in Art. 2 Ziff. 4 der VN-Charta enthielt die Völkerbundsatzung kein generelles Gewaltverbot (dazu 
näher Marco Athen, Der Tatbestand des völkerrechtlichen Interventionsverbots, Baden-Baden 2017, S. 49).  

33  Bis zum Ersten Weltkrieg besaßen souveräne Staaten das freie Recht, nach eigenem Ermessen Krieg führen zu 
dürfen. Erst ein vom französischen Außenminister Aristide Briand und seinem amerikanischen Amtskollegen 
Kellogg ausgearbeitetes Abkommen zur Friedenssicherung legte den Grundstein für die völkerrechtliche Äch-
tung des Kriegs: Am 27. August 1928 wurde in Paris der nach seinen Initiatoren genannte Briand-Kellogg-Pakt 
abgeschlossen. Die Unterzeichnerstaaten verpflichteten sich, auf den Krieg als Mittel zur Lösung internationaler 
Streitfälle zu verzichten. Zu den Erstunterzeichnern des Paktes gehörte neben dem Deutschen Reich, Frankreich 
den USA und Großbritannien auch Italien. Bis 1939 ratifizierten ihn 63 Staaten. 

34  Epping, „Die Entwicklung und Bedeutung des Kriegsbegriffs für das Völkerrecht“, in: Humanitäres Völkerrecht 
– Informationsschriften Nr. 3, 1991, S. 99-106 (100). 

35  Epping, „Die Entwicklung und Bedeutung des Kriegsbegriffs für das Völkerrecht“, in: Humanitäres Völkerrecht 
– Informationsschriften Nr. 3, 1991, S. 99-106 (100). 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/26/391_318_373/de
https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/hague-conv-iii-1907/state-parties?activeTab=undefined
https://www.ifhv.de/huv-i-archive
https://www.ifhv.de/huv-i-archive
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eine Kriegserklärung oder ein Ultimatum vorliegt.36 Andere Autoren verlangten stattdessen Ge-
waltmaßnahmen sowie den Abbruch der diplomatischen Beziehungen.37 Demgegenüber argumen-
tierte eine Mindermeinung, dass jede zwischenstaatliche Anwendung militärischer Gewalt unter 
den Kriegsbegriff zu fassen sei.38 

Hinsichtlich aller dieser Definition ist fraglich, inwiefern bei der Bürgerkriegsintervention Italiens 
rechtlich gesehen die Ausübung von Waffengewalt zwischen Staaten in Rede steht. Offiziell han-
delte es sich bei den italienischen Kämpfern auf der Seite der Putschisten um Freiwillige. Sie un-
terstanden zwar im Verlauf des Bürgerkrieges dem direkten Kommando von insgesamt vier italie-
nischen „freiwilligen“ Generälen, die wiederum offiziell die Militärführung der spanischen Nati-
onalisten „unterstützten“. Mussolini selbst ließ in einem Artikel in der italienischen Zeitung  
Il Popolo Italiano verlauten, dass die italienischen Freiwilligen niemals unter italienischem Kom-
mando gestanden hätten, sondern allein unter dem Kommando Francos. Inoffiziell agierten die 
beiden Armeen unter jeweils eigenem italienischen Kommando und koordinierten ihre Militär-
aktionen untereinander: So schlugen die Italiener zu Beginn des Bürgerkrieges quasi im Allein-
gang die Republikaner in Málaga, eroberten die Stadt und übergaben sie erst danach den Nationa-
listen.39 Bei der Bombardierung Barcelonas steht jedoch nachweislich fest, dass Mussolini persön-
lich den Befehl dazu gegeben hatte.40 

Allein im Hinblick auf die Bombardierung von Barcelona im Jahre 1938 ließe sich die Auffassung 
vertreten, dass sich das (republikanische) Spanien in bewaffneten Auseinandersetzungen mit Ita-
lien befunden hat. Bei einer Gesamtbetrachtung der italienischen Intervention im Spanischen Bür-
gerkrieg ist jedoch festzustellen, dass die ausgeübte Waffengewalt sowohl offiziell als auch inoffi-
ziell der Unterstützung der spanischen Nationalisten diente. Demnach befand sich die spanische 
Regierung lediglich in bewaffneten Auseinandersetzungen mit den Nationalisten, also ihren eige-
nen Staatsbürgern (klassisches Bürgerkriegsszenario). Im Ergebnis sprechen daher gewichtige Ar-
gumente dafür, die italienische Intervention nicht als Krieg zwischen zwei souveränen Staaten 
einzuordnen. 

 

36  Wissenschaftliche Dienste, Die völkerrechtliche Definition von Krieg, WD 2 – 3000 -175/07, 21. November 2007, 
S. 3. 

37  Wissenschaftliche Dienste, Die völkerrechtliche Definition von Krieg, WD 2 – 3000 -175/07, 21. November 2007, 
S. 3; Epping, „Die Entwicklung und Bedeutung des Kriegsbegriffs für das Völkerrecht“, in: Humanitäres Völker-
recht – Informationsschriften Nr. 3, S. 1991, 99-106 (99). 

38 Epping, „Die Entwicklung und Bedeutung des Kriegsbegriffs für das Völkerrecht“, in: Humanitäres Völkerrecht 
– Informationsschriften Nr. 3, 1991, S. 99-106 (101). 

39 Javier Rodrigo, “Fascist Italy in the Spanish Civil War, 1936 – 1939”, Routledge, 2021, S. 59 – 65. 

40 Javier Rodrigo, “Fascist Italy in the Spanish Civil War, 1936 – 1939”, Routledge, 2021, S. 179. 

https://www.bundestag.de/resource/blob/494606/1e69675dfb469de68e2ba1d507324395/WD-2-175-07-pdf-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/494606/1e69675dfb469de68e2ba1d507324395/WD-2-175-07-pdf-data.pdf
https://www.ifhv.de/huv-i-archive
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Der renommierte italienische Völkerrechtler Antonio Cassese41 vertritt die Auffassung, dass es sich 
bei dem Spanischen Bürgerkrieg zwar nicht um einen klassischen Staatenkrieg, aber auch nicht 
um einen klassischen, traditionellen Bürgerkrieg gehandelt hat: 

„Although, however, the Spanish strife was never elevated to a war proper, it did not remain 
within the traditional bounds of a “civil war”.”42 

Diese „Zwitterhaftigkeit“ des Spanischen Bürgerkrieges, der weder in den rechtlichen Kategorien 
des klassischen Staatenkriegs, noch in denen des traditionellen Bürgerkriegs eindeutig zu be-
schreiben ist, verlangt insoweit nach einer differenzierten rechtlichen Betrachtungsweise. Das 
heutige humanitäre Völkerrecht kennt mittlerweile zahlreiche bewaffnete Konflikte mit Elemen-
ten des zwischenstaatlichen und des internen Konflikts. Rechtlich löst das heutige Völkerrecht 
diese „Uneindeutigkeit“ durch die – sprachlich etwa „monströs“ anmutende – Rechtskonstruk-
tion des sog. „internationalisierten nicht-internationalen bewaffneten Konflikts“, der die Rechts-
regime des klassischen zwischenstaatlichen Kriegsrechts und des Bürgerkriegsrechts zusammen-
führt.43 Dem Völkerrecht der Zwischenkriegszeit, das dogmatisch deutlich weniger ausdifferen-
ziert war als das heutige humanitäre Völkerrecht, standen diese rechtlichen Lösungsmöglichkei-
ten (noch) nicht zur Verfügung. 

 

5. Anerkennung von Aufständischen als kriegsführende Partei 

Bereits im 19. Jahrhundert machte sich in Staatenpraxis und Völkerrechtslehre zunehmend die 
Auffassung breit, dass Bürgerkriege völkerrechtlich gesehen unter gewissen Umständen als 
„Kriege“ angesehen werden können – mit der Folge, dass das Kriegsvölkerrecht partiell auch in 
einem Bürgerkriegsszenario zu Anwendung kommen konnte.  
 
Die einfachste Art, das Kriegsvölkerrecht auch im Bürgerkrieg anzuwenden, bestand in der – heute 
nicht mehr praktizierten – formalen Anerkennung der Aufständischen als kriegführende Partei 
(sog. „recognition of belligerency“).44 
 

 

41  Cassese (1937-2011), Professor für Völkerrecht an der Universität Florenz, Mitglied des Institut de Droit Interna-
tional und von 1993 bis 2000 Richter am Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien, dem er 
von 1993 bis 1997 als dessen erster Präsident vorstand. 

42 Cassese, The Human Dimension of International Law, Oxford Univ. Press 2008, S. 130. 

43  Dazu näher Fink/Gillich, Humanitäres Völkerrecht, Baden-Baden: Nomos 2023, S. 274 ff. 
Crawford/Pert, International Humanitarian Law, Cambridge Univ. Press, 2. Aufl. 2022, S. 77 ff. 

44   Dazu näher Fink/Gillich, Humanitäres Völkerrecht, Baden-Baden: Nomos 2023, S. 258.  
Cassese, The Human Dimension of International Law, Oxford 2008, S. 114. 
Historisch gesehen gab es indes nur wenige Bürgerkriege, in denen die legitime Regierung die Konfliktpartei der 
Aufständischen als kriegsführende Partei anerkannte. Prominentestes Beispiel ist der amerikanische Bürgerkrieg 
(1861-65). 
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Im Spanischen Bürgerkrieg weigerte sich indes die spanische Regierung, die Putschisten als krieg-
führende Partei anzuerkennen, da dies ihrer Meinung nach die internationale Legitimierung der 
Putschisten bedeutet hätte.45 Andere Staaten (wie Frankreich, Großbritannien, Türkei und die Sow-
jetunion) schlossen sich dieser Haltung an.46 
 
 

6. Ansätze zur völkerrechtlichen Regulierung des Bürgerkriegs 

Einige Staaten waren bestrebt, den Bürgerkrieg rechtlich zu regulieren, ohne dabei jedoch das 
komplette Kriegsrecht anzuwenden. Cassese macht deutlich, auf welchem rechtlichen Wege dies 
geschehen konnte: 
 

„Although, as we have seen above, the Spanish Civil War was regarded as an internal armed con-
flict, many third States felt that some international rules concerning inter-State warfare should be 
extended to govern certain aspects of that conflict.[…] This behaviour cannot be construed as a 
kind of “partial” recognition of belligerency […] but rather as indicative of the gradual develop-
ment of international customary rules governing civil war” 47 

 
Zur Gewohnheitsrechtsbildung ist neben entsprechender Staatenpraxis eine korrespondierende 
Rechtsüberzeugung (opinio iuris) erforderlich. Relevanter Ausdruck der Rechtsüberzeugung von 
Staaten waren in der Zwischenkriegszeit u.a. die Resolutionen des 1919 gegründeten Völkerbun-
des. Am 30. September 1938 verabschiedete die Völkerbund-Versammlung48 eine Resolution, in 
der sie folgende kriegsvölkerrechtliche Grundsätze, die offenbar auch in Bürgerkriegsszenarien gel-
ten sollten, niederlegt: 
 
        "[The Assembly] Recognises the following principles as a necessary basis for any subsequent regulations 

(1) The intentional bombing of civilian populations is illegal; 
(2) Objectives aimed at from the air must be legitimate military objectives and must be identifiable;  
(3) Any attack on legitimate military objectives must be carried out in such a way that civilian pop-
ulations in the neighbourhood are not bombed through negligence."49 

 

45 Cassese, The Human Dimension of International Law, Oxford 2008, S. 115. 

46 In dem „Accord additionnel à l‘Arrangement de Nyon“ betonten die unterschreibenden Staaten, dass mit dieser 
Vereinbarung keine Anerkennung der Kriegführung verbunden sei. Siehe Präambel des Arrangements de Nyon 
siehe den Vertragstext unter: International Humanitarian Law Databases des International Committee of the Red 
Cross, The Nyon Agreement, 14 September 1937. 

47 Cassese, The Human Dimension of International Law, Oxford 2008, S. 134. [Hervorhebungen durch Verf.]. 

48 Die Beschlussorgane des Völkerbundes waren die Versammlung und ein aus ständigen und gewählten nicht-
ständigen Mitgliedern bestehender Völkerbund-Rat. Dazu näher Arnauld, Völkerrecht, 5. Aufl. 2023, Rn. 132 f. 

49 League of Nations, Records of XIXth Ordinary Session of the Assembly, Minutes Of The Third Committee,  
Nations Official Journal Special Supplement No. 186, S. 1-52 (48). [Hervorhebungen durch Verf.] 

https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/nyon-agr-1937?activeTab=historical
https://archives.ungeneva.org/uploads/r/unog-registry-records-and-archives-unit-2/a/a/7/aa77b650907faea663c820abf00dbb6885424fb77862c49162ff5b6d3a451c98/A-C3-MINUTES-1938_EN.pdf?token=1a19aebb743c1b1e22acf06fa680dfc0d77e9d26af090cd3c21ba465c80a58ff
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Die Resolution wurde einstimmig erlassen.50 An der Beschlussfassung der Völkerbund-Versamm-
lung nahmen neben Großbritannien, Frankreich und Spanien weitere Staaten wie China, Sowjet-
union, Kanada und Indien teil.51 Italien hatte den Völkerbund Ende 1937 verlassen und trug daher 
diese Resolution nicht mit. 
 
Resolutionen der Völkerbund-Versammlung waren – ähnlich wie die heutigen Resolutionen der 
VN-Generalversammlung – völkerrechtlich zwar nicht verbindlich; doch sie spiegelten die 
Rechtsüberzeugung (opinio iuris) der Staatengemeinschaft der damaligen Zeit wider und können 
daher zur Begründung bzw. zum Entstehen eines entsprechenden Völkergewohnheitsrechts her-
angezogen werden. Akzeptiert man die in der Völkerbund-Resolution niedergelegten Rechtsüber-
zeugungen als Ausdruck eines bereits damals existierenden oder im Entstehen begriffenen Ge-
wohnheitsrechts, so müsste sich auch Italien diese Rechtsüberzeugungen entgegenhalten lassen, 
obwohl es die Resolution nicht mitgetragen hat. Auf einzelne Aspekte der Völkerbund-Resolution 
wird im Folgenden eingegangen: 
 
6.1. Bombardierung von Zivilisten im Luftkrieg 

Während des Spanischen Bürgerkriegs gewann ein neuartiges Mittel der Kriegführung, nämlich 
der Luftkrieg, an Bedeutung. Dieser war während der Zwischenkriegszeit kriegsvölkerrechtlich 
nicht verbindlich geregelt,52 da die 1923 ausgearbeiteten Haager Luftkriegsregeln nicht als Ver-
tragsrecht bindend in Kraft gesetzt wurden.53 Gleichwohl haben die Luftkriegsregeln sowie die 
Diskussionen über den Luftkrieg im Spanischen Bürgerkrieg die gewohnheitsrechtlichen Ent-
wicklungen maßgeblich beeinflusst.54 
 

 

50 League of Nations, Records of XIXth Ordinary Session of the Assembly, Minutes Of The Third Committee,  
Nations Official Journal Special Supplement No. 186, S. 1-52 (33). 

51 League of Nations, Records of XIXth Ordinary Session of the Assembly, Minutes Of The Third Committee,  
Nations Official Journal Special Supplement No. 186, S. 1-52 (5 f.). 

52  Zu den Rechtsauffassungen der damaligen Zeit vgl. Ass. iur. Georg Herrmann (Königsberg i. Pr.) „Völkerrechtli-
che Luftkriegsregeln und einzelstaatliche Luftschutznormen“, in: Gasschutz und Luftschutz (Zeitschrift) 1935,  
S. 29-56, http://download.gsb.bund.de/BBK/BBKNV193502.PDF. 

53  BMVg, Humanitäres Völkerrecht in bewaffneten Konflikten, 2018, Zentrale Dienstvorschrift A-2141/1, Rn. 122, 
https://www.bmvg.de/resource/blob/93612/7d6909421eacad4ddc7dcdfdf58d42ca/b-02-02-10-download-hand-
buch-humanitaeres-voelkerrecht-in-bewaffneten-konflikten-data.pdf. 
Ausführlich Heinz Marcus Hanke, “The 1923 Hague Rules of Air Warfare”, in: International Review of the  
Red Cross, IRRC No. 292, März 1993, https://international-review.icrc.org/sites/de-
fault/files/S0020860400071370a.pdf. 

54  Mateusz Piatkowski, “War in the Air from Spain to Yemen: The Challenges in Examining the Conduct of Air 
Bombardment”, in: Journal of Conflict and Security Law, Vol. 26.3 (2021), S. 493–524,  
https://academic.oup.com/jcsl/article/26/3/493/6380596. 

https://archives.ungeneva.org/uploads/r/unog-registry-records-and-archives-unit-2/a/a/7/aa77b650907faea663c820abf00dbb6885424fb77862c49162ff5b6d3a451c98/A-C3-MINUTES-1938_EN.pdf?token=1a19aebb743c1b1e22acf06fa680dfc0d77e9d26af090cd3c21ba465c80a58ff
http://download.gsb.bund.de/BBK/BBKNV193502.PDF
https://www.bmvg.de/resource/blob/93612/7d6909421eacad4ddc7dcdfdf58d42ca/b-02-02-10-download-handbuch-humanitaeres-voelkerrecht-in-bewaffneten-konflikten-data.pdf
https://www.bmvg.de/resource/blob/93612/7d6909421eacad4ddc7dcdfdf58d42ca/b-02-02-10-download-handbuch-humanitaeres-voelkerrecht-in-bewaffneten-konflikten-data.pdf
https://academic.oup.com/jcsl/article/26/3/493/6380596
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Das Verbot einer Bombardierung der Zivilbevölkerung insbesondere mit dem Ziel, diese zu terro-
risieren oder zu demoralisieren, wurde 1937 mit Bezug auf Spanien von Premierminister N. Cham-
berlain im britischen Unterhaus ausdrücklich artikuliert.55 Die Geltung dieses Prinzips für den 
Spanischen Bürgerkrieg wurde von der Versammlung des Völkerbundes im Jahr 1938 auf Initiative 
des Delegierten der rechtmäßigen spanischen Regierung erörtert.56 Im Rahmen der parlamentari-
schen Debatte erklärten die Delegierten, dass diese Art von Angriffen auf Zivilisten einen Verstoß 
gegen eine bestehende Regel des Völkerrechts darstelle.57 Nachdem die Nationalisten die Luftan-
griffe auf Barcelona verstärkt hatten, verabschiedete auch der Rat des Völkerbundes eine Resolu-
tion, nachdem er festgestellt hatte, dass mehrere Luftangriffe, die absichtlich gegen die Zivilbevöl-
kerung gerichtet waren, in Spanien stattgefunden hatten.58 
 
6.2. Verbot der Angriffe auf nichtmilitärische Ziele 

Auch mit Blick auf Angriffe auf nichtmilitärische Ziele bildete sich Ende der 1930er Jahre zuneh-
mend eine Rechtsüberzeugung in der Staatengemeinschaft heraus, welche Angriffe auf zivile Ziele 
im Bürgerkrieg als völkerrechtswidrig betrachtet. Dieser Grundsatz ist heute für den internationa-
len bewaffneten Konflikt in Art. 52 des 1. Zusatzprotokolls (von 1977) zu den Genfer Konventionen 
und für den nicht-internationalen bewaffneten Konflikt in Art. 13 Abs. 2 des 2. Zusatzprotokolls 
zu den Genfer Konvention verankert;59 er gilt darüber hinaus gewohnheitsrechtlich. 
Am 29. Mai 1937 nach einer Debatte über die Bombardierung von Guernica und anderen Angriffen, 
welche drauf abzielten, die Zivilbevölkerung zu terrorisieren, verabschiedete der Rat des Völker-
bundes eine Resolution, in der unter anderem die Verwendung von „methods contrary to interna-
tional law and bombing open towns“60 verurteilt wurde.61 Im Juni 1938 erklärte der britische Pre-
mierminister N. Chamberlain im Unterhaus, „eine Regel“, die zweifellos auf den Spanischen  
Bürgerkrieg zuträfe, sei, dass „targets which are aimed at from the air must be legitimate military 

 

55 Er wies darauf hin, dass dieses Prinzip sicherlich auf den in Spanien tobenden Krieg anwendbar sei, obwohl es 
nach Ansicht der britischen Regierung viel zu viele Fälle gegeben habe, in denen die Regel schlicht missachtet 
worden sei House of Commons Debates, 21. Juni 1938, Vol. 337, Rn. 919-1045 (937). 

56 League of Nations, Records of XIXth Ordinary Session of the Assembly, Minutes of the 3rd Committee, Nations 
Official Journal Special Supplement No. 186, S. 1-52 (37). 

57 League of Nations, Records of XIXth Ordinary Session of the Assembly, Minutes of the 3rd Committee, Nations 
Official Journal Special Supplement No. 186, S. 1-52, Griechenland (25) Irland (30) Haiti (35). 

58 League of Nations, 104th Session of the Council, Fourth Meeting (18-I-1939), Official Journal, February 1939,  
S. 83-90 (86). 

59  Art. 13 Abs. 2 des 2. ZP/GK lautet: „Weder die Zivilbevölkerung als solche noch einzelne Zivilpersonen dürfen 
das Ziel von Angriffen sein. Die Anwendung oder Androhung von Gewalt mit dem hauptsächlichen Ziel,  
Schrecken unter der Zivilbevölkerung zu verbreiten, ist verboten.“ 

60 Der Sprachgebrauch unterschied zwischen Festungen, befestigten oder offenen Städten. Diese Unterscheidung 
spiegelte sich im Entwurf der Brüsseler Konferenz von 1874 wieder. Demnach durften offene Städte, die nicht 
verteidigt werden, weder angegriffen noch bombardiert werden. Mehr zur „offenen Stadt“ siehe Schmitz,  
„Die ´offene Stadt` im geltenden Kriegsrecht“, in: Zeitschrift für ausländische öffentliche Recht und Völkerrecht 
(ZaöRV), Vol. 10 (1940), S. 618-628, https://www.zaoerv.de/10_1940/10_1940_1_4_a_618_628.pdf. 

61 League of Nations, 97th Session of the Council, Official Journal 18 No. 5-6, May-June 1937, S. 281-334 (334). 

https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1938/jun/21/foreign-office
https://archives.ungeneva.org/uploads/r/unog-registry-records-and-archives-unit-2/a/a/7/aa77b650907faea663c820abf00dbb6885424fb77862c49162ff5b6d3a451c98/A-C3-MINUTES-1938_EN.pdf?token=b00feefd0b93ed7031a224fb2ce51ed827d61eb0f2fd4080cb3e47e7dccac984
https://archives.ungeneva.org/uploads/r/unog-registry-records-and-archives-unit-2/a/a/7/aa77b650907faea663c820abf00dbb6885424fb77862c49162ff5b6d3a451c98/A-C3-MINUTES-1938_EN.pdf?token=b00feefd0b93ed7031a224fb2ce51ed827d61eb0f2fd4080cb3e47e7dccac984
https://www.zaoerv.de/10_1940/10_1940_1_4_a_618_628.pdf
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objectives and must be capable of identification“.62 Im September 1938 verabschiedete die Ver-
sammlung des Völkerbundes nach einer Debatte über den Schutz der Zivilbevölkerung vor Bom-
benangriffen aus der Luft eine Resolution, nach der „objectives aimed at from the air must be legi-
timate military objectives and must be identifiable“.63 
 
6.3. Vorsichtsmaßnahmen bei Angriffen auf militärische Ziele 

Im Zuge des Spanischen Bürgerkrieges verfestigte sich die Rechtsüberzeugung mehrerer Staaten, 
dass bei Angriffen auf militärische Ziele Vorsichtsmaßnahmen zum Schutze von Zivilpersonen 
anzuwenden seien.64 Diese Rechtsüberzeugung, die heute in Art. 57 Abs. 2 des 1. Zusatzprotokolls 
(von 1977) zu den Genfer Abkommen völkerrechtlich verbindlich kodifiziert ist, wurde 1938 vom 
britischen Premierminister im Unterhaus dargelegt. Er erklärte, dass dieses Prinzip des Völker-
rechts gleichermaßen auf die Luft-, Land- und Seekriegführung anwendbar sei.65 Wie bei den an-
deren zuvor genannten Prinzipien wurde diese Formulierung des britischen Premierministers im 
Wesentlichen von der Bundesversammlung des Völkerbundes übernommen. Die Bundesversamm-
lung verabschiedete eine Resolution, in der es unter anderem heißt, dass jeder Angriff auf legitime 
militärische Ziele so durchgeführt werden muss, dass die Zivilbevölkerung in der Nachbarschaft 
nicht über Gebühr in Mitleidenschaft gezogen werde.66 Dies entspricht weitgehend dem heute in 
Art. 51 des 1. Zusatzprotokolls (von 1977) zu den Genfer Abkommen niedergelegten Verbot des 
unterschiedslosen Angriffs.67 
 

 

62 House of Commons Debates, 21 June 1938, Vol. 337, Rn. 919-1045 (1937). 

63 League of Nations, Records of XIXth Ordinary Session of the Assembly, Minutes Of The Third Committee,  
Nations Official Journal Special Supplement No. 186, S. 1-52 (48). 

64 Cassese, The Human Dimension of International Law, Oxford Univ. Press 2008, S. 144. 

65 House of Commons Debates, 21 June 1938, Vol. 337, Rn. 919-1045 (937). 

66 League of Nations, Records of XIXth Ordinary Session of the Assembly, Minutes of the IIIrd Committee, Nations 
Official Journal Special Supplement No. 186, S. 1-52 (48). 

67  Art. 51 Abs. 5 des 1. ZP/GK lautet: „[Unterschiedslose Angriffe sind verboten]. Unter anderem sind folgende 
Angriffsarten als unterschiedslos anzusehen: 

 a) ein Angriff durch Bombardierung – gleichviel mit welchen Methoden oder Mitteln – bei dem mehrere deut-
lich voneinander getrennte militärische Einzelziele in einer Stadt, einem Dorf oder einem sonstigen Gebiet, in 
dem Zivilpersonen oder zivile Objekte ähnlich stark konzentriert sind, wie ein einziges militärisches Ziel  
behandelt werden, und 

b) ein Angriff, bei dem damit zu rechnen ist, dass er auch Verluste an Menschenleben unter der Zivilbevölke-
rung, die Verwundung von Zivilpersonen, die Beschädigung ziviler Objekte oder mehrere derartige Folgen  
zusammen verursacht, die in keinem Verhältnis zum erwarteten konkreten und unmittelbaren militärischen 
Vorteil stehen.“ 

https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1938/jun/21/foreign-office
https://archives.ungeneva.org/uploads/r/unog-registry-records-and-archives-unit-2/a/a/7/aa77b650907faea663c820abf00dbb6885424fb77862c49162ff5b6d3a451c98/A-C3-MINUTES-1938_EN.pdf?token=b00feefd0b93ed7031a224fb2ce51ed827d61eb0f2fd4080cb3e47e7dccac984
https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1938/jun/21/foreign-office
https://archives.ungeneva.org/uploads/r/unog-registry-records-and-archives-unit-2/a/a/7/aa77b650907faea663c820abf00dbb6885424fb77862c49162ff5b6d3a451c98/A-C3-MINUTES-1938_EN.pdf?token=b00feefd0b93ed7031a224fb2ce51ed827d61eb0f2fd4080cb3e47e7dccac984
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7. Verbot der Einmischung von ausländischen Staaten in den Spanischen Bürgerkrieg 

Bereits in der Völkerrechtslehre des 19. Jahrhunderts wurde die Einmischung neutraler Staaten in 
einen Bürgerkrieg als völkerrechtswidrige Intervention in die inneren Angelegenheit des bürger-
kriegsgeschüttelten Staates bezeichnet – wenn auch mit einigen Ausnahmen.68 Die Völkerbundsat-
zung vom 28. April 191969 sah, ähnlich wie heute Kapitel VII der VN-Charta, Mechanismen der 
kollektiven Sicherheit vor, die bereits eine Kriegsbedrohung zu einer Angelegenheit des Völker-
bundes machten. Als Bedrohung galt auch ein Bürgerkrieg, der auf andere Staaten ausgreifen und 
einen internationalen Konflikt heraufbeschwören konnte. Art. 11 der Völkerbund-Satzung lautete: 
 

„Ausdrücklich wird hiermit festgestellt, daß jeder Krieg oder jede Bedrohung mit Krieg, mag davon 
unmittelbar ein Bundesmitglied betroffen werden oder nicht, eine Angelegenheit des ganzen Bundes 
ist, und daß dieser die zum wirksamen Schutz des Völkerfriedens geeigneten Maßnahmen zu ergrei-
fen hat.“ 

 
Ob Art. 11 der Völkerbund-Satzung unilaterale Interventionen seitens eines Völkerbund-Mitglieds 
rechtlich ausschloss, muss allerdings stark bezweifelt werden. Immerhin sah die Völkerbund-Sat-
zung kein allgemeines Gewaltverbot vor. 
 
Die Intervention Italiens im Spanischen Bürgerkrieg in den Jahren 1937 und 1938 wurde bereits in 
der zeitgenössischen französischen Völkerrechtslehre – französisch war damals (noch) die lingua 
franca der Diplomatie und des Völkerrechts70 – kontrovers diskutiert: Der französische Völker-
rechtler, Louis Le Fur (1870-1943) Mitglied des Institut de Droit international und der Académie 
Diplomatique Internationale, vertrat in einem Beitrag aus dem Jahre 1938 die Auffassung, „the 
German and Italian intervention on Franco´s side constituted a lawful reaction to communist atta-
cks on foreign ships and a permissible counter-measure against the massive Soviet assistance to 
the government.71 Selbst die Bombardierung Guernicas/Gernikas bezeichnete Le Fur als „tragische 
aber verständliche Repressalie gegen die Regierungstruppen“. Sein Kollege, der französische Völ-
kerrechtler und Rechtsphilosoph Georges Scelle (1878-1961) – in den 1920er Jahren Berater der 
französischen Delegation der Versammlung des Völkerbundes und in den 1950er Jahren Mitglied 

 

68  Vgl. Friedrich v. Martens, „Völkerrecht. Das Internationale Recht der Civilisirten Nationen“, Bd. 1, Berlin 1883,  
S. 281. 

69  Text in englischer, französischer, deutscher und spanischer Fassung abrufbar unter: https://www.versailler-ver-
trag.de/vv1.htm. 

70  Der 1922 gegründete Ständige Internationale Gerichtshof in Den Haag (Permanent Court of International Justice) 
– der Vorgänger des heutigen IGH – fasste seine Urteile in den 1920er Jahren selbstverständlich nur in französi-
scher Sprache ab. 

71  Louis Le Fur, „La guerre de l´Espagne et le droit» Revue de Droit International 1938, S. 70, zitiert bei Martti Kos-
kenniemi, The Gentle Civilizer of Nations : The Rise and Fall of International Law 1870-1960, Cambridge Univ. 
Press 2002, S. 339 f. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Institut_de_Droit_international
https://www.versailler-vertrag.de/vv1.htm
https://www.versailler-vertrag.de/vv1.htm
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der Völkerrechtskommission der Vereinten Nationen – vertrat dagegen eine gänzlich gegenläufige 
Position.72 
 
Ungeachtet der akademischen Kontroverse vereinbarten zahlreiche europäische Staaten – darunter 
Italien, Deutschland und die UdSSR – auf Vorschlag Frankreichs, dass keine Einmischung im Bür-
gerkrieg stattfinden solle.73 Durch die Absprachen sollte verhindert werden, dass ausländische 
Staaten den Konflikt weiter anheizen oder eine Seite unterstützen, um so einen Krieg in Europa zu 
vermeiden.74 Das „Nichteinmischungsabkommen“75 existierte indes nicht in Form eines klassi-
schen völkerrechtlichen Vertrages, sondern bestand vielmehr aus zahlreichen Notenwechseln und 
aufeinander bezogenen diplomatischen Zusagen.76 Insoweit bleibt seine völkerrechtliche Verbind-
lichkeit bis heute ungeklärt. Die Absprachen gründeten aber auf dem Grundsatz der „Nichtinter-
vention“77, der schon im 18. und 19. Jahrhundert eine militärische Einmischung in innere Angele-
genheiten eines anderen Staates grundsätzlich untersagte.78 

 

72  Georges Scelle, “La guerre civile espagnole et le droit des gens”, in: Revue Generale de Droit International  
Public (RGDIP) 1938, S. 272-279, zitiert bei Martti Koskenniemi, The Gentle Civilizer of Nations : The Rise and 
Fall of International Law 1870-1960, Cambridge Univ. Press 2002, S. 340. 

73 Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, Dokumente zur Politik der Nichtein-
mischung in Spanien, Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht Vol. 8 (1938),  
S. 303-357 (305). Laut den Unterlagen des Nichteinmischungsausschusses haben 28 Staaten Maßnahmen auf-
grund des Nichteinmischungsabkommens erlassen. Vgl. Hemming, International committee for the application 
of the agreement regarding non-intervention in Spain: the legislative and other measures taken by the participat-
ing governments to give effect to the agreement regarding non-intervention in Spain, and by the Swiss govern-
ment to prohibit the export, & of arms and war material from Switzerland to Spain, London, 1936, S. 3-60. 

74 Bowers, The Ambassador in Spain (Bowers), Then in France, to the Secretary of State [Extracts] No. 1309, For-
eign Relations of the United Stated Diplomatic Papers, Nr. 1309, 20. Juli 1937, S. 363-364 (364). 

75 In den deutschsprachigen Dokumenten findet sich die Bezeichnung Nichteinmischungsabkommen, während 
das Abkommen als „Non-Intervention Agreement“ in den englischen und in den französischen Unterlagen als 
„L‘Accord de Non-Intervention“ bezeichnet wird. Siehe Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches 
Recht und Völkerrecht, Dokumente zur Politik der Nichteinmischung in Spanien, Zeitschrift für ausländisches 
öffentliches Recht und Völkerrecht Vol. 8 (1938), S. 303-357 (309, 318 f., 327). 

76 Norman J. Padelford, “The International Non-Intervention Agreement and the Spanish Civil War”, in: The 
American Journal of International Law, 31(4), 1937, S. 578-603 (580 ff.), DOI: https://doi.org/10.2307/2190671. 
Eine Auswahl der Dokumente zum Zustandekommen des Nichteinmischungsabkommens ist hier zu finden: 
Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, Dokumente zur Politik der Nichtein-
mischung in Spanien, ZaöRV Vol. 14 (1951/52), S. 303-357. 

77 Das Interventionsverbot basiert auf der Idee, dass jeder Staat das Recht hat, seine eigenen Angelegenheiten nach 
eigenem Ermessen zu regeln, ohne von anderen Staaten beeinflusst oder bedroht zu werden. Dieser Grundsatz 
wurde entwickelt, um Konflikte und Kriege zu verhindern, die aus Einmischungen in die inneren Angelegen-
heiten eines Staates resultieren könnten. Diese Politik wurde vor allem von den USA rigoros verfolgt, so erlie-
ßen sie den Neutrality Act, welcher Waffenverkäufe an beide Seiten verbot. Siehe McMaster University Library, 
The Spanish Civil War: Foreign Intervention and the American Reaction Digital History; Gesetzestext ist abruf-
bar unter: Digital History, Neutrality Act of 1936, ID 4059. 

78 Zur Entwicklung des Interventionsverbots siehe Marco Athen, Der Tatbestand des völkerrechtlichen Interventi-
onsverbots, Baden-Baden 2017, S. 29 ff. (31) unter Berufung auf Emer de Vattel, „Le Droit des Gens“, von 1758.  
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Der US-Politikwissenschaftler vom MIT Norman Padelford (1903-1982)79 sieht in dem Gedanken 
der Nichteinmischung, der durch die Absprachen der europäischen Staaten betreffend den Spani-
schen Bürgerkrieg rechtlich weiter verfestigt wurde, einen wesentlichen Beitrag des Spanischen 
Bürgerkriegs zur Weiterentwicklung des Völkerrechts – selbst wenn dem „Nichteinmischungsab-
kommen“ in der Praxis am Ende nur wenig Erfolg beschieden war. In einem zeitgenössischen Bei-
trag im renommierten American Journal of International Law (von 1937) heißt es: 
 

„One of the most striking features of the present Spanish civil war has been the evolution, and 
devolution, of the international accord for non-intervention in Spain, and the observation and patrol 
system set up in connection therewith. The purpose motivating the accord was the desire to prevent 
Europe from becoming so bound up with and so divided over the ideological aspects of the conflict 
that the fighting would lead to a general European war. If the devices have not succeeded altogether 
in stopping the entrance of supplies and men into Spain; if they have glossed over or provided a 
screen behind which violations of pledged undertakings have occurred; if they have become popular 
laughing-stock, and have allowed unfortunate Spain to become a military laboratory for the testing 
of weapons and strategy, they have, nevertheless, been instrumental, along with other things per-
haps, in averting for at least the first year of the Spanish war an extension of hostilities to other 
territories“80 

 
Georges Scelle begründet das Verbot der Nichtintervention im Spanischen Bürgerkrieg unter Hin-
weis darauf, dass der Briand-Kellogg-Pakt (von 1928) es verbiete, ein nationales Interesse mit Waf-
fengewalt zu verfolgen.81 Mit seinem Diktum aus dem Jahre 1937, das heute wie eine völkerrecht-
liche Selbstverständlichkeit anmuten sollte, vertrat Scelle vermutlich nicht die Mehrheitsmeinung 
der damaligen Staatenpraxis und Völkerrechtswissenschaft. Angesichts der aktuellen russischen 
Aggression und eines in Erosion befindlichen völkerrechtlichen Gewaltverbots haben Scelles 
Worte auch nach fast 90 Jahren nichts an ihrer Aktualität eingebüßt. 
 
*** 

 

 

79  Vgl. zur Vita Padelfords den Artikel in der New York Times vom 21. August 1982, https://www.ny-
times.com/1982/08/21/obituaries/norman-padelford-professor.html. [Hervorhebungen durch Verf.]. 

80  Norman J. Padelford, “The International Non-Intervention Agreement and the Spanish Civil War”, in: The 
American Journal of International Law, 31(4), 1937, S. 578-603 (Extract), DOI: https://doi.org/10.2307/2190671. 

81 Scelle, Die Nichteinmischung im spanischen Bürgerkrieg, Völkerbund und Völkerrecht (Zeitschrift) Vol. 4, 
1937/38, S. 69-74 (72). 
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